
§ 7 Gesellschaftsvertrag 

 Alt Neu 

Absatz 4 Der Oberbürgermeister der Stadt 

Landau ist stets Mitglied der 

Gesellschafterversammlung; er führt 

den Vorsitz, leitet die Versammlung 

und bestimmt die Reihenfolge der 

Gegenstände der Tagesordnung. 

 

Der Oberbürgermeister der Stadt 

Landau ist stets Mitglied der 

Gesellschafterversammlung soweit 

nicht dem Geschäftsbereich eines 

Beigeordneten die Vertretung 

zugeordnet ist; die 

Vertretungsregelungen ergeben 

sich aus § 88 GemO; er führt den 

Vorsitz, leitet die Versammlung und 

bestimmt die Reihenfolge der 

Gegenstände der Tagesordnung. 

§ 9 Gesellschaftsvertrag 

 Alt Neu 

Absatz 1 Mitglieder des Aufsichtsrates sind 

der Oberbürgermeister der Stadt 

Landau in der Pfalz unter 

Anwendung von § 50 Abs. 3 

GemO sowie dreizehn weitere vom 

Rat der Stadt Landau in der Pfalz 

gemäß § 88 Abs. 1 Satz 2 GemO i. 

V. m. § 45 GemO widerruflich 

bestellte Mitglieder. 

 

Mitglieder des Aufsichtsrates sind 

dreizehn vom Rat der Stadt Landau 

in der Pfalz bestellte Mitglieder, 

denen nach § 87 Abs. 3 Nr. 3 

GemO Weisungen erteilt werden 

können. Für die Wahl der 

Aufsichtsratsmitglieder gilt § 45 

GemO sinngemäß. 

Absatz 2 Vorsitzender des Aufsichtsrates ist 

der Oberbürgermeister der Stadt 

Landau in der Pfalz unter 

Anwendung von § 50 Abs. 3 

GemO. 

 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und 

seinen Stellvertreter. Die Wahl gilt 

für die Amtsdauer des 

Aufsichtsrates. Der Stellvertreter 

handelt bei Verhinderung des 

Vorsitzenden. Scheiden der 

Vorsitzende oder sein Stellvertreter 

aus, so hat der Aufsichtsrat 

unverzüglich eine Ersatzwahl 

vorzunehmen. 

Absatz 3  (3) Die weiteren Mitglieder des 

Aufsichtsrates werden vom Rat der 

Stadt Landau in der Pfalz nach den 

Grundsätzen der 

Gemeindeordnung, die für die Wahl 

von Ausschussmitgliedern 

maßgebend sind, gewählt. Hierbei 

können bis zu vier Mitglieder, die 

nicht dem Rat der Stadt Landau in 

der Pfalz angehören, gewählt 

werden, wobei auf jede Ratsfraktion 

höchstens ein derartiges Mitglied 

entfällt; im übrigen wählt der Rat 

der Stadt Landau in der Pfalz die 

Mitglieder des Aufsichtsrates aus 

seiner Mitte. 

 


